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Gebührenordnung (Stand: 10.03.2024) 
 

Mitgliedsbeiträge: 

- Aktives Mitglied     EUR   40,00 
- Passives Mitglied    EUR   25,00 
- Aktive Jugendliche bis 17 Jahre  EUR   25,00 
- Familienbeitrag     EUR   90,00 

incl. Jugendliche bis 17 Jahre 
 

Anlagennutzung: 
 
- Jahresbeitrag    1. Pferd:   EUR 180,00 
     2. Pferd:   EUR 120,00 
     3. Pferd:   EUR   60,00 
     weitere:  EUR   60,00 
 
- Halbjahresbeitrag   1. Pferd:   EUR 100,00 
  (01.01.-30.06.)   2. Pferd:   EUR   70,00 
  (01.07.-31.12.)   3. Pferd:   EUR   40,00  
     weitere:  EUR   40,00 

        

Reiterpauschale pro Jahr:    

- Erwachsener     EUR   90,00 
- Jugendlicher     EUR   50,00 
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Sonderregelungen: 
 
 

- Monatspauschale für Mitglieder    EUR   35,00 
(1 Reiter und 1 Pferd) 
 

- Monatspauschale für Nichtmitglieder   EUR   50,00 
(1 Reiter und 1 Pferd) 
 

- Monatspauschale für Berittpferde   EUR   50,00 
(bezieht sich auf Pferde deren Besitzer, nicht Mitglied sind und 
 der Reiter aktives Mitglied ist und eine Reiterpauschale zahlt) 
 

- Einzelnutzung Mitglieder      EUR   10,00 
(sofern Pferd oder Reiter pauschal bez.)   EUR     5,00 
 

- Einzelnutzung Nichtmitglieder    EUR   20,00 
(sofern Pferd pauschal bez.)     EUR   10,00 
 

- vom Verein angesetzte Reitstunden 
für Mitglieder       EUR     5,00 
für Nichtmitglieder      EUR   10,00 
 

 
- weitere Sonderregelungen bedürfen einem Vorstandsbeschluss 

 
 

 Die Nutzung der Anlage ist gestattet, wenn die Pauschale für 
Reiter und Pferd beim Vorstand angemeldet ist. 
 

 Longieren von Pferden können Eltern übernehmen, wenn die 
Kinder unter 16 Jahren sind. 
 

 Es ist kein Pferdetausch grundsätzlich möglich. 
 

 Einzelabrechnungen werden beim Kassier bezahlt.  
 

 Jahrespauschalen sind bis zum 28.02. des Jahres zu zahlen. 


